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Einverständniserklärung zur Kryokonservierung von befruchteten Eizellen
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Aus ethischen und juristischen sowie aus methodischen Gründen werden befruchtete Eizellen im Vorkernstadium eingefroren. Diese Eizellen tragen bereits die Potenz in sich, sich zu menschlichem Leben zu entwickeln, wenn sie in einem geeigneten Milieu aufbewahrt werden. Über diese Eizellen kann daher nicht mehr frei verfügt werden. Vielmehr ist ein Auftauen und ein Transfer nur mit dem gemeinsamen und aktuellen Einverständnis beider Eltern zulässig. Diese Einverständnis muß von beiden Ehepartnern schriftlich vor dem behandelnden Arzt erklärt werden. Das Einverständnis kann nicht in Vertretung ausgesprochen werden. Eine Aufbewahrung von eingefrorenen Eizellen über den Tod eines Partners hinaus ist gesetzlich verboten. Die Dauer der Aufbewahrung von Eizellen ist auf maximal zwei Jahre begrenzt. Danach müssen die Eizellen in angemessener Weise vernichtet werden. Sie dürfen auf keinen Fall zu wissenschaftlichen Experimenten benutzt werden.

Wir erklären, daß wir über das Einfrieren (Kryokonservierung) von befruchteten Eizellen im Vorkernstadium ausreichend aufgeklärt worden sind und die entsprechenden Informationen verstanden haben. Alle noch offenstehenden Fragen wurden geklärt. Außerdem wissen wir, daß wir eine gemeinsame Verantwortung für diese befruchtete Eizelle übernehmen, die uns nicht durch andere Personen, auch nicht durch die behandelnden Ärzte, abgenommen werden kann.

Wir wurden ausführlich über folgende Punkte aufgeklärt:

1. Das Einfrieren einer befruchteten Eizelle birgt möglicherweise ein noch unbekanntes Risiko für den daraus entstehenden Embryo in sich. Aus Wissenschaftlichen Erfahrungen läßt sich dies zwar  theoretisch verneinen, eine Restunsicherheit bleibt jedoch bestehen. Sie betrifft in erster Linie Veränderungen der Erbinformation.

2. Eventuelle Chromosomenanomalien können durch die pränatale Diagnostik (z.B. Fruchtwasseruntersuchung) frühzeitig in der Schwangerschaft erkannt werden. Die pränatale Diagnostik erlaubt jedoch nur die Entdeckung solcher Schäden. Eine Behandlung ist derzeit und in absehbarer Zeit nicht möglich.

3. Die Vorbereitung des Embryotransfers nach Kryokonservierung ist dem Zeitaufwand einer normalen In-vitro-Fertilisation vergleichbar.

4. Die Kryokonservierung von befruchteten Eizellen unterliegt nicht der Erstattungspflicht durch die Krankenkassen bzw. Krankenversicherungen. Eine Kostenübernahme ist nur auf dem Kulanzwege möglich.

Wir erklären uns in Kenntnis des obigen Textes und nach ausführlichem Gespräch mit dem Einfrieren von Eizellen im Vorkernstadium zum Zweck des Transfers in späteren Zyklen und mit den dazu notwendigen Vorbehandlungen einverstanden. Sollte die Vorbehandlung nicht den gewünschten Verlauf nehmen, so wissen wir, daß in einem solchen Zyklus mit Rücksicht auf die Chancen der zu retransferierenden Embryonen, sich einzunisten, kein Retransfer unternommen werden kann.

Wir wurden darüber aufgeklärt, daß technische Komplikationen, die zu einem Untergang der Eizellen führen, trotz sorgfältiger Überwachung der Apparate nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden können.
Bremen, den  _______________
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des aufklärenden Arztes
